
Wille des Gesetzgebers zu sein, der Vertragsstrafe im 
Wirtschaftsleben einen eindeutigen und beständigen 
Inhalt zu geben. Das wird in der Folge nicht nur zu 
einer einheitlichen Anwendung des Vertragssystems in 
einer seiner Kernfragen führen, sondern folgerichtig 
der Durchsetzung des Prinzips der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung dienlich sein. Der Entwurf des neuen 
Vertragsgesetzes zählt — wie bereits erwähnt — die 
Fälle von Vertragsverletzungen auf, für die Vertrags
strafen zu vereinbaren sind. Über die vertraglichen 
Vereinbarungen hinaus haben die Partner der Liefer
verträge, die verpackte Ware empfangen, die Verpflich
tung, die Leihverpackung innerhalb der vereinbarten 
oder gesetzlichen Frist an den Lieferer zurückzugeben, 
wobei die gesetzlich festgelegte Frist durch vertragliche 
Vereinbarungen nur verkürzt werden kann. Ist nun die 
im Falle des Rückgabeverzugs zu zahlende Vertrags
strafe normierter Schadensersatz oder weist sie Be
sonderheiten auf?

Die erste Besonderheit ergibt sich aus der Betrachtung 
des Schuldverhältnisses, dem sie entwächst. Die Ver
pflichtung zur Zahlung einer in den Allgemeinen Liefer
bedingungen oder mangels Vorliegens solcher im § 2 
der 6. DB zur WO vorgesehenen Vertragsstrafe kann 
nur dann entstehen, wenn durch einen rechtswirksamen 
Vertrag ein Schuldverhältnis zwischen den Partnern 
begründet worden ist. Die Verpflichtung zur fristge
mäßen Rückgabe empfangener Leihverpackung dagegen 
entsteht und die für diesen Fall vorgesehene Vertrags
strafe wird fällig ohne Rücksicht darauf, ob zwischen 
Lieferer und Empfänger ein kraft Vertrages begründe
tes Schuldverhältnis über die Lieferung der verpackten 
Ware besteht. Nach § 20 der VO vom 31. März 1955 ist 
in den Kauf- und Lieferverträgen zwar auf die Ver
ordnung hinzuweisen, nach § 5 der VO ist aber j e d e r  
Empfänger verpflichtet, die ihm zugehende Leihver
packung innerhalb der vorgesehenen Frist zurückzu
senden, d. h. auch den Empfänger trifft die Verpflich
tung, dessen unmittelbarer Zulieferer nicht sein 
Vertragspartner ist. § 12 besagt dies eindeutig für das 
Streckengeschäft. Hier treten „die Rechtsfolgen aus der 
Nichtrückgabe oder verspäteten Rückgabe der Leihver
packung ... unmittelbar zwischen dem Empfänger der 
Ware und dem Lieferer ein, ohne Rücksicht darauf, ob 
ein unmittelbares Vertragsverhältnis besteht oder 
nicht“. Es wird also kraft Gesetzes ein unmittelbares 
Schuldverhältnis begründet. Das bedeutet, daß die Ver
tragsstrafe wegen nicht fristgemäßer Rückgabe der 
Leihverpackung — wenn die sonstigen Voraussetzungen 
(Fälligkeit, Verschulden) erfüllt sind — kraft Gesetzes 
zu zahlen ist, unabhängig davon, ob Lieferer und Emp
fänger Vertragspartner sind.

Die zweite Besonderheit liegt darin, daß die Vertrags
strafe wegen verspäteter Rückgabe von Leihverpackung 
die Erziehungsfunktion in den Vordergrund stellt. Es 
ist nicht ihr Wesen — wie bei den sonstigen im Ver
tragssystem üblichen Vertragsstrafen —, dem Lieferer 
einen durch die verspätete Rückgabe zugefügten Scha
den auszugleichen. Dieser Schaden kann zwar entstan
den sein. Die Vertragsstrafe wegen verspäteter Rück
gabe der Leihverpackung kann aber nicht die Aufgabe 
haben, „einen in der R e g e l  entstandenen Schaden“ 
auszugleichen. Das ergibt sich aus der „schwindelnden“ 
Höhe der in der VO vom 31. März 1955 vorgesehenen 
Vertragsstrafensätze, die zu dem von Sieber kritisierten 
Mißverhältnis zwischen dem Wert der Verpackung und 
der Höhe der zu zahlenden Vertragsstrafen führen. 
Auch wenn bei der Neufassung der gesetzlichen Be
stimmungen die Höhe der Vertragsstrafe auf das Drei
fache des Anschaffungswertes des Leihgutes beschränkt 
wird, besteht dieses Mißverhältnis insoweit weiter, als 
der i n d e r R e g e l  entstandene Schaden höchstens den 
Anschaffungswert erreichen kann.

Es ist offensichtlich, daß die Vertragsstrafe wegen 
verspäteter Rückgabe von Leihverpackung nicht in 
erster Linie dem Lieferer einen betrieblichen Schaden 
ausgleichen soll, der durch die verspätete Rückgabe 
entsteht, sondern vom gesamtvolkswirtschaftlichen Ge
sichtspunkt aus wichtigere Aufgaben zu erfüllen hat, 
die die schadensausgleichende Funktion in den Hinter
grund treten lassen. Die Aufgabenstellung ergibt sich 
insoweit aus dem Erfordernis, durch einen schnelleren 
Umlauf der Verpackungsmittel das Sparsamkeitsregime

auf dem Verpackungsmittelsektor durchzusetzen. Für 
die Herstellung von Leihverpackung erforderliches, oft 
sehr wertvolles Material kann durch Beschleunigung 
des Umschlags eingespart und Kostenaufwand vermie
den werden.

Mit der Neufassung der Bestimmung über die Rück
gabe und Berechnung von Leihverpackung dürften auch 
viele Probleme entfallen, mit denen sich die Spruch
praxis auf der Grundlage der VO vom 31. März 1955 
befassen mußte. Sieber geht auf die Minderung der 
Vertragsstrafe besonders ein und verweist in diesem 
Zusammenhang auf das Bestreben der Gerichte, das 
Mißverhältnis zwischen der Höhe der Vertragsstrafe 
und dem Wert der Leihverpackung zu beseitigen. Die 
Staatlichen Vertragsgerichte haben lange Zeit die Auf
fassung vertreten, daß die Minderung einer Vertrags
strafe aus der LeihverpackungsVO nicht zulässig ist. 
Das Staatliche Vertragsgericht bei der Regierung der 
DDR hat erst in seiner Grundsätzlichen Feststellung 
vom 3. November 1956 (Verfügungen und Mitteilungen, 
Neue Folge Nr. 2 S. 14) diesen Standpunkt wider
rufen, mit der Begründung, es lägen für die Ablehnung 
der Minderungsmöglichkeit weder rechtliche noch wirt
schaftliche Gründe vor. Diese Grundsätzliche Fest
stellung überzeugt nicht recht. Eine Herabsetzung ist 
zwar, wie insbesondere der von Sieber angeführte Fall, 
an dem eine Handwerksgenossenschaft beteiligt war, 
erkennen läßt,. aus wirtschaftlichen Gründen zweck
mäßig, eine rechtliche Möglichkeit sieht aber weder die 
VO vom 31. März 1955 noch eine andere Gesetzesnorm 
vor. Auch § 343 BGB dürfte für eine Herabsetzung der 
Vertragsstrafe wegen verspäteter Rückgabe von Leih
verpackung kaum eine ausreichende Grundlage bilden, 
weil er auf die vertragliche und nicht auf die durch Ge
setz unmittelbar fällig werdende Vertragsstrafe abstellt.

Der Widerspruch zwischen ökonomischer Notwendig
keit und gesetzlicher Regelung hat seine Ursache in 
dem von Sieber kritisierten krassen Mißverhältnis 
zwischen der Vertragsstrafenhöhe und dem Wert der 
Verpackungsmittel, das vom Gesetzgeber bewußt ge
staltet worden ist. Mit der Begrenzung der Höhe der 
Vertragsstrafe löst sich dieser Widerspruch, und eine 
Herabsetzung der Vertragsstrafe wird dann nicht mehr 
erforderlich sein. Es dürfte sogar zweckmäßig sein, 
die Bedeutung der Einhaltung der Rückgabefristen 
nicht durch eine diese Möglichkeit zum Ausdruck 
bringende gesetzliche Regelung herabzumindern. Die 
Begrenzung der Vertragsstrafenhöhe auf das Dreifache 
des Anschaffungswertes sollte die für den Empfänger 
weitestgehend günstigste Lösung sein. Eine Möglichkeit 
zur weiteren Herabsetzung einer wegen verspäteter 
Rückgabe von Leihverpackung fällig gewordenen Ver
tragsstrafe würde ihre Erziehungsfunktion herabmim- 
dern, vielleicht sogar in Frage stellen.

Hiervon abgesehen sollte aber die gesetzliche Neu
regelung die Möglichkeit zulassen, einen Empfänger 
dann teilweise oder ganz von der Zahlung einer Ver
tragsstrafe zu befreien, wenn der Lieferer durch sein 
Verhalten die fristgemäße Rückgabe von Leihverpak- 
kung erschwert oder vereitelt hat.

Sieber hat recht, daß die VO vom 31. März 1955 
sowohl dem Lieferer als auch dem Empfänger Ver
pflichtungen auferlegt. Gerade deshalb muß sehr sorg
fältig untersucht werden, inwieweit das Verhalten des 
Lieferers oder des Empfängers kausal dafür war, daß 
es zu dem Rückgabeverzug kam. Die vom Bezirksgericht 
Dresden getroffene Entscheidung*), wonach ein Mitver
schulden des Lieferbetriebes an der verspäteten Rück
gabe dann vorliegt, wenn er die Rückgabe der Leihver
packung gern. § 15 Abs. 3 der VO vom 31. März 1955 
nicht schriftlich angemahnt und die Vertragsstrafe nicht 
rechtzeitig in Rechnung gestellt hat, ist deshalb schon 
dann bedenklich, wenn anstelle der Vertragsstrafen
berechnung laufend an die Rücksendung des Leihguts 
gemahnt worden ist. Es ist genau zu untersuchen, ob 
bei einer fristgemäßen Berechnung der Rückgabeverzug 
verkürzt worden wäre.

Abschließend sei betont, daß die Bestimmungen über 
die Rückgabe und Berechnung von Leihverpackung 
zwar in vieler Hinsicht der Abänderung bedürfen, daß 
aber die Grundtendenz — unbedingte Durchsetzung des 
Sparsamkeitsregimes auf dem Verpackungsmittelsek
tor—beibehalten werden muß.

*) zitiert bei Sieber in NJ 1957 S. 205.
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